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Anträge auf Aktivierung von Jugendlichen, Saison 2025/2026  
  
  
Für Jugendliche, die nach § 11 BVRP-Jugendordnung (JO) für den Einsatz in  
Seniorenmannschaften auf Verbandsebene für die Saison 2025/2026 aktiviert  
werden sollen, ist der Antrag auf Aktivierung des BVRP unter Beachtung der 
sonstigen in § 11 genannten Bedingungen zu stellen.  
Anträge auf die Aktivierung sind bis zum 10. Juli 2025 zu stellen und sind bei Erfüllung 
aller Kriterien für die gesamte Saison gültig ist. 
Bis zum 19. November besteht für alle anderen Spieler*innen die Chance sich 
nachträglich noch für die Rückrunde aktivieren zu lassen. 
Eine Aktivierung während der laufenden Hin- und Rückrunde ist nicht möglich. 
 
Die Anträge (DBV Gruppe Mitte und Verbandsantrag stehen auf der Homepage zum 
Download bereit) sind an folgende Anschrift zu richten:  
  
 Ressort Aktivierung  
 Christian Koch  
 aktivierungen@b-v-r-p.de 
 
 
Hinweise (ergänzend zu §11 der Jugendordnung): 
  

1. Alle aktivierten Jugendlichen (U15, U17, U19) werden im  
NuLiga- System nach der Saison 2024/2025 deaktiviert. 

 
2. Aktiviert werden müssen auch Jugendlichen aller Altersklassen die  

bereits im Vorjahr aktiviert waren. 
 

3. Ergänzend zu Punkt 2 der Jugendspielordnung bedarf es für die  
Aktivierung von Jugendlichen U19 für den Einsatz im Seniorenbereich 
eine formlose E-Mail mit Vereinsname, Namen des Spielers/  
der Spielerin und der Spielerpass- Nummer.  
 

4. Für Jugendliche, deren Einsatz nach Aktivierung für den  
Seniorenbereich in überregionalen Mannschaften vorgesehen ist, 
gelten weitergehende Bestimmungen der DBV Gruppe- Mitte. 
 

BVRP-Jugendausschuss 

Anlage: §11 der Jugendordnung (Stand: 21.05.2021) 

 

Sebastian Züfle | BVRP e.V. | Elsässer Straße 18 | 55234 Offenheim 

 

Christian Koch| BVRP e.V. | Lore-Dauer-Straße 7 | 67071 Ludwigshafen 
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§ 11 Starterlaubnis für Senioren 

 

1. Anträge auf Seniorenerklärung Jugendlicher sind durch die Vereine 
schriftlich mit dem entsprechenden Formvordruck dem  
Jugendausschuss vorzulegen. Als Termin gelten 14 Tage vor die vom 
Sportausschuss veröffentlichten Termine zur Ranglistenmeldefrist der 
Hin- und Rückrunde für die Seniorenmannschaften. 
 

2. Jugendliche, die bereits in der Altersklasse U19 sind, können sowohl 
in der Jugend als auch in der Seniorenmannschaft eines Vereins 
uneingeschränkt eingesetzt werden. Eines besonderen Antrages 
bedarf es hier nicht. 
 

3. Innerhalb des BVRP können U15 und U17-Jugendliche auf Antrag in 
Erwachsenen Mannschaften eingesetzt werden. Die Genehmigung ist 
von folgenden Voraussetzungen abhängig: 
 
3.1 Teilnahme mit mindestens einer Schüler- oder Jugendmannschaft 

 am Spielbetrieb durch den beantragenden Verein. Bei einer 
Spielgemeinschaft profitieren alle beteiligten Vereine davon. 

3.2 Genehmigung der Erziehungsberechtigten zum Spielen in einer 
Seniorenmannschaft. Sollte ein Verein Punkt 3.1 nicht erfüllen, so 
besteht die Möglichkeit max. zwei Jugendliche für den 
Seniorenspielbetrieb freistellen zu lassen. Dies muss gesondert 
über den Jugendausschuss beantragt werden. 

 
4. Die Spielerlaubnis wird als vertretbar angesehen, wenn: 

 

4.1 Der/Die U17 Spieler/in an mindestens zwei vom DBV gewerteten 
Turnieren teilnimmt. An mindestens einem davon muss in dem 
Jahr der Runde und vor dem ersten Saisonspiel der 
Seniorenmannschaft teilgenommen werden. Das Zweite muss 
vor Beginn der Rückrunde absolviert sein 

4.2 Der/Die U15 Spieler/in muss unter den besten acht Teilnehmern 
der aktuellen U15- Verbandsrangliste zu finden sein. (Grundlage 
ist die DBV-Rangliste) 
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5. Für den Spielbetrieb innerhalb des BVRP aktivierte Jugendliche 
können auch an den Mannschaftswettkämpfen der Jugendlichen 
teilnehmen. 
 

6. Die Starterlaubnis ist vereinsgebunden und wird bei einem 
Vereinswechsel überprüft und muss von diesem neu beantragt werden. 
 

7. Für Seniorenmannschaften aktivierte Jugendliche sind verpflichtet,  
auch bei Terminüberschneidungen durch Rundenspiele, bei  
Qualifikation auf überregionalen Turnieren sowie Maßnahmen wie 
beispielsweise Kaderlehrgänge teilzunehmen. Bei Verstoß  
(Nichtteilnahme oder Nichtfreigabe durch den Verein) erlischt  
automatisch die Starterlaubnis für Seniorenmannschaften, es sei denn 
der Jugendausschuss hat im Rahmen einer Einzelfallentscheidung 
eine Ausnahme zugelassen; dies gilt jedoch nicht in der  
Altersklasse U19. 
 

8. Hat ein Verein nur eine Jugend- oder Schülermannschaft gemeldet, 
welche vom Spielbetrieb zurückgezogen oder ausgeschlossen wird, 
erlischt die daran gebundene Starterlaubnis, wenn mehr als zwei 
Jugendliche in der AK U15 und/oder U17 für die Seniorenrunde 
startberechtigt sind. 
 

9. Die Starterlaubnis von aktivierten Jugendlichen für  
Seniorenmannschaften wird auf der BVRP Homepage veröffentlicht  
und gilt für die komplette Saison in dem der Antrag gestellt wird. Bei 
abgelehnten Anträgen erhalten die Vereine einen entsprechenden 
Bescheid. 

 

 

 

 

 


